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Gegen die Tagesordnung bestehen keine Einwände 
und so wird in die Behandlung der einzelnen Punkte 
eingetreten. 

Die Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung vom 02.06.2020 wird einstimmig 
angenommen. 

Vorstellung Masterplan Glasfaser / 
 Lehrrohrsystem 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürger-
meister Herrn Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirt. Ing. (FH) 
Sebastian Prechtl von der Firma IK-T, welcher den 
Anwesenden den Stand sowie das weitere Vorgehen 
zum Masterplan und zur weiteren Glasfaserverlegung 
erläutert. 

Der Erste Bürgermeister Thomas Krebs eröffnet die 
Sitzung des Gemeinderates Ihrlerstein. Er begrüßt 
die anwesenden Zuhörer sowie Herrn Sebastian 
Prechtl von der Firma IK-T. Zwei Gemeinderatsmit-
glieder sind entschuldigt. 

rbkk.de

Gemeinderatssitzung 07.07.2020

Zum Titelbild:  

Mit der „Night of Light“ haben die Firmen der Veran-
staltungswirtschaft bundesweit in der Nacht zum 
Dienstag, 23.06.2020 einen Hilferuf an die Politik 
gesandt. Keine Festivals, keine Volks- oder Stadtfeste 
sowie keine Buchungen. Die Liste der Großveran-
staltungen, die der Corona-Pandemie zum Opfer 

gefallen sind und noch fallen, ist auch im Landkreis 
Kelheim lang. Mit der „Night of Light“ will die Veran-
staltungswirtschaft in ganz Deutschland auf ihre Not-
lage aufmerksam machen. In zahlreichen Städten 
wurden Spielstätten, Veranstaltungszentren und Bau-
werke angestrahlt und so „Alarmstufe Rot“ symboli-
siert. Bundesweit waren es mehr als 8.000 Gebäude.   

Text und Bild Thomas Krebs

Ihrlersteiner Werkzeug-Restpostenverkauf
Mund-Nasen-Schutz (Masken) 
➢ 1 Stück für 0,80 €  
➢ 50 Stück für 19,90 € 
➢ Rundgummi/Schnürlgummi 

1 m für 0,90 € 

Kurzwaren 
➢ Nadeln ab 1,00 € 
➢ Applikationen ab 1,00 € 
➢ Flicken ab 1,00 € 

Altmühlstrasse 24 • 93309 Kelheim • 09441/1750577 
Verkauf Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr • Sa. 9.00-13.00 Uhr 
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Herr Prechtl legt dar, das im Kernort Ihrlerstein auf-
grund des Breitbandförderprogrammes bislang Band-
breiten von mindestens 30 Mbit/s erreicht werden kön-
nen, was Ziel des damaligen Förderprogrammes war. 
Diese Bandbreiten wurden durch Einsatz der sog. 
Vectoring-Technik inzwischen erhöht, so dass teilweise 
50 Mbit/s erreicht werden können. 

Der nördliche Bereich ist aufgrund der Entfernung 
zum letzten Kabelverzweiger bereits als FTTH/FTTB-
Bereich ausgebaut, so dass hier bereits Glasfaser-
kabel an die einzelnen Anwesen verlegt wurden. 

Inzwischen geht man von einer Verdoppelung des 
Bandbreitenbedarfes alle zwei Jahre aus. 

Daher müssen in allen Bereichen die Glasfaserkabel 
immer näher zu den Kunden gebracht werden. Da allei-
ne der Tiefbauanteil 2/3 der Gesamtkosten ausmacht, 
werden die Netzbetreiber einen eigenwirtschaftlichen 
Ausbau sehr verhalten ausführen. Größere Kostenein -
sparungen seien nur zu erreichen, wenn man den Leer-
rohrausbau zusammen mit anstehenden Tiefbaumaß-
nahmen durchführt. Dies solle von den Gemeinden 
grundsätzlich durchgeführt werden. Aufgrund dessen 
ist ein Planungskonzept notwendig, um diese Syner-
gieeffekte nutzen zu können. Hierzu sind die Gemein-
den auch aufgrund des Gesetzes zur Erleichterung 
des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Digi-
Netz-Gesetz) grundsätzlich verpflichtet. Allerdings wer-
den hierfür keine Fördermittel bereitgestellt, d.h. die 
Gemeinde muss den Ausbau eigenwirtschaftlich durch-
führen und das Netz nach Fertigstellung an einen Netz-
betreiber verkaufen oder vermieten. 

Dieses Fehlen von Förderprogrammen für den Leer-
rohrausbau ist äußerst unbefriedigend, da die Gemein-
den hier in Vorleistung gehen müssen und ihre 
 verauslagten Kosten erst nach Fertigstellung des 
 Netzes vom Netzbetreiber erhalten. 

Um den Leerrohrausbau geordnet durchführen zu 
können, ist die Aufstellung eines Masterplanes unbe-
dingt erforderlich. Im Masterplan wird das gesamte 
Gemeindegebiet überplant und die Zuführung der 
Glasfaserinfrastruktur zu den einzelnen Anwesen 
geplant. Bei anstehenden Tiefbaumaßnahmen hat 
die Gemeinde dann ein Grundkonzept zur Leerrohr-
verlegung zur Hand, auf welches im Rahmen der 
Ausführungsplanung weiter aufgebaut werden kann. 
Man geht hier von einem Zeitraum von mindestens 
10 Jahren aus, in welchem die Leerrohrverlegung 
durchgeführt wird. Steht das Leerrohrnetz zur Ver-
fügung, kann dies dann Netzbetreibern angeboten 

werden. Das Problem hieran aber sei, dass der 
Glasfaserausbau nur dann durchgeführt werden 
wird, wenn genug Anschlussnehmer sich für diese 
mit Mehrkosten verbundene Technik entscheiden. 
Hierbei stellt sich zurzeit jedoch heraus, dass die 
Akzeptanz zur Tragung dieser Mehrkosten für Pri-
vathaushalte eher gering ist. 

Zum konkreten Masterplan für Ihrlerstein stellt Herr 
Prechtl fest, dass hierbei das Gemeindegebiet in zwei 
Cluster aufgeteilt werden muss, welche über sog. 
Faserkonzentratoren einen Anschluss an den Back-
bone des Netzbetreibers erhalten. Hier ist ein Faser-
konzentrator im Bereich der Jakob-Ihrler-Schule zur 
Versorgung des nördlichen Bereiches und ein Faser-
konzentrator im Bereich des Brandler Zwergerlgartens 
für den südlichen Bereich vorgesehen. Von diesen 
Faserkonzentratoren erfolgt die Verteilung des Glas-
fasersignals über Glasfaserverteiler an die einzelnen 
Anwesen. Im Masterplan ist diese Verteilung bereits 
mit den benötigten Leerrohrpaketen eingearbeitet, so 
dass im Falle einer Tiefbaumaßnahme die Aus-
führungsplanung darauf aufgebaut werden kann. 

Es zeigt sich hierbei aber auch, dass die Errichtung 
eines Glasfasernetzes ein langfristiger Prozess ist, 
da sich die Leerrohrverlegung nur bei gleichzeitig 
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stattfindenden Tiefbaumaßnahmen rechnet aber 
ansonsten wirtschaftlich nicht darstellbar sei. 

Aus dem Gremium wird die Frage gestellt, ob es Alter-
nativen zum Glasfaserausbau gebe, insbesondere vor 
dem Hintergrund des geplanten 5G-Mobilfunkstan-
dards. Dieser sei grundsätzlich auch zur Übertragung 
von Internetdaten geeignet, so Herr Prechtl, hierbei 
handelt es sich aber um ein sog. „Shared-Medium“, 
was bedeutet, dass die zur Verfügung stehende Band-
breite an die Nutzer verteilt wird. Befinden sich viele 
Nutzer in der Mobilfunkzelle sinkt die zur Verfügung 
stehende Bandbreite für den einzelnen Nutzer. Ein 
weiteres Gemeinderatsmitglied gibt zu bedenken, dass 
sich die Telekom bereits trotz durchgeführter Tiefbau-
maßnahmen weigere, eine Erdverkabelung von Grund-
stücken durchzuführen, was sich bei Glasfaseran-
schlüssen wohl ähnlich gestalten werde. 

Weiterhin wird aus dem Gremium eingewendet, dass 
eine endgültige Fertigstellung des Glasfasernetzes 
nach dem derzeitigen Stand wohl erst in 10 – 30 Jah-
ren erfolgt sein wird. Hier stellt sich die Frage, ob die 
Leerrohrverlegung, welche mit einem hohen finanzi-
ellen Aufwand durchgeführt wird, dann noch zukunfts -
trächtig sein wird. 

Herr Prechtl merkt hierzu an, dass die Glasfasertech-
nik das System der Zukunft sei, mit welcher nahezu 
unendliche Bandbreiten erreicht werden können. Die 
zur Diskussion gestellte Satellitenlösung sei ebenfalls 
ein „Shared-Medium“ welche eine Gesamtbandbreite 
zur Verfügung stelle, welche sich die Nutzer dann tei-
len müssen. 

Herr Prechtl stellt auf Nachfrage nochmals klar, dass 
auch die bestehenden Glasfaserleitungen in die 
Masterplanung mit eingearbeitet und berücksichtigt 
werden und legt nochmals dar, dass sich eine Leer-
rohrverlegung nur bei gleichzeitig durchgeführten Tief-
baumaßnahmen rechne. 

Eine weitere Frage bezieht sich auf die Fördermöglich-
keit zur Verlegung von Leerrohrsystemen. Gebe es hier 
eine Fördermöglichkeit, welche auf einen derartig langen 
Zeitraum (> 10 Jahre) ausgelegt sei? Hierzu erwidert 
Herr Prechtl, dass es für Maßnahmen aus dem Digi-
Netz-Gesetz zurzeit keine Fördermöglichkeiten gebe. 

Ein weiteres Gemeinderatsmitglied bittet um Auskunft, 
ob die zurzeit zu den bisher bestehenden DSLAM’s 
verlegten Glasfaserkabel auch für die Zukunft aus-
reichend seien. Diese können, so Herr Prechtl, mit 
aktiver Technik ausgebaut werden, so dass diese auch 
für ein Glasfasernetz genutzt werden können. 

Weiterhin wird eingewendet, dass bei Baumaßnah-
men ein „Flickenteppich“ mit Lücken entstehe, wenn 
Tiefbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsbereichen 
errichtet werden. Dies sei langfristig zu sehen, so Herr 
Prechtl. Über einen gewissen Zeitraum hinweg werde 
sich ein geschlossenes Netz ergeben. 

Eine weitere Frage stellt sich, wenn nach Fertigstellung 
des Netzes sich ein Nutzer für den Anschluss an das 
Glasfasernetzes entscheide. Wie gehe es dann weiter?  

www.wohnraum8.de - Tel.: 09499 / 94 25 25

IHRE IDEE IST DAS MASS DER DINGE

MÖBEL &
INTERIEUR

KÜCHEN
(MASSIV)

SAUNA &
WELLNESS

WOHNRAUM8 GmbH



Hierzu erläutert Herr Prechtl, dass sich die Glasfa-
serleerrohre zu den einzelnen Anwesen kurz hinter 
der Grundstücksgrenze befänden. Hier müsse der 
Grundstückseigentümer dann mit dem jeweiligen 
Netzbetreiber Kontakt aufnehmen, um den 
Anschluss seines Gebäudes zu realisieren. Die Tele-
kom beispielsweise verlange hier zurzeit einen 
Betrag in Höhe von 700,00 € für den Anschluss des 
Anwesens an das Glasfasernetz. Dies umfasse die 
Grabarbeiten im Grundstück, die Herstellung eines 
Hausanschlusspunktes und die Wiederherstellung 
des Grundstückes. Von diesem Hausanschlusspunkt 
aus muss der Eigentümer die Leitungen im Haus 
dann eigenverantwortlich verlegen, entweder über 
Kupferkabel im Haus oder über eine Netzwerkver-
kabelung. 

Der Bürgermeister bedankt sich, nachdem keine wei-
teren Fragen mehr vorliegen, bei Herrn Prechtl für die 
erschöpfende Darstellung und wünscht ihm einen 
 guten Nachhauseweg. 

Bestellung von Ansprechpartnern 

Der Bürgermeister berichtet, dass das Landratsamt 
Kelheim gebeten habe, Beauftragte für Senioren, 
Inklusion/Integration und Jugendbeauftrage aus dem 

5

Gremium zu benennen. In diesem Zusammenhang 
soll auch ein Energiebeauftragter bestimmt werden, 
welcher als Bindeglied zwischen Fachgremien und 
der Gemeinde diene. 

Beauftragter für Senioren, Inklusion und 
 Integration 

Für dieses Amt wird Frau Gabi Schmid vorgeschlagen, 
welche dies auch hauptamtlich im Landratsamt Kel-
heim ausübt. 

Jugendbeauftragter 

Dieses Amt soll weiterhin Frau Barbara Müller aus -
üben, welche hierzu ihr Einverständnis gegeben 
habe. 

Energiebeauftragter 

Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit wird hierfür Herr 
Markus Laußer vorgeschlagen, welcher als Ansprech-
partner der Gemeinde dienen soll. 

Erklärung zur Flächenbereitstellung der 
„Eh-da“-Flächen 

Der Bürgermeister berichtet von einem Schreiben des 
VÖF im Landkreis Kelheim e.V.. Hier wurden aus 
einem Pool von Flächen, welche sich für eine ökolo-
gische Aufwertung anbieten, landkreisweit 88 Flächen 
ausgewählt, von denen sich zwei im Bereich der 
Gemeinde Ihrlerstein befinden. 

Diese Flächen würden bei einer Bereitstellung der 
Gemeinde in das Pflegeprogramm des VÖF aufge-
nommen und eine Förderung der Pflege der Flächen 
beantragt. Die Förderhöhe liegt bei 80%, die restlichen 
20% müsse die Gemeinde tragen. Der Förderzeitraum 
umfasse zehn Jahre. 

Gaststätte und Cafe  
im Naturfreundehaus  

(Ihrlerstein /Sausthal), Telefon 09447/360 

Mit neuer Terrasse (Biergarten) 
Geöffnet: • Freitag ab 15.00 Uhr • Samstag ab 12.00 Uhr 

• Sonntag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Außerhalb unserer Öffnungszeit stehen wir für private,  
betriebliche Veanstaltungen zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

www.naturfreunde-kelheim.de 
vorstand@naturfreunde-kelheim.de  
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Im Einzelnen handelt es sich um folgende Flächen: 

a)   Fläche östlich beim „Langsee“,  
     Ausmaß ca. 1.070 m²:  

b)   Fläche zwischen Elster-/Eulenstraße,  
     Ausmaß ca. 3.300 m²: 

Diesen vorgeschlagenen Flächen steht man im Gre-
mium eher ablehnend gegenüber. So bedürfe auch 
der Langsee selbst einer Pflege, dieser sei aber im 
Konzept ausgenommen. Weiterhin sei die Fläche 
zwischen der Elster-/Eulenstraße eher kritisch zu 
sehen.  

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, diese 
genannten Flächen dem VÖF nicht zur Verfügung zu 
stellen. 

Straßenbau „Lindenstraße“ 
 Abwägungsbeschluss nach  
§ 125 Abs. 2 BauGB 

Die hergestellte Erschließungsanlage Lindenstraße 
liegt im baurechtlichen Innenbereich nach § 34 
BauGB. Gemäß § 125 Absatz 1 BauGB setzt die Her-
stellung der Erschließungsanlagen im Sinne des § 
127 Abs. 2 BauGB einen Bebauungsplan voraus. 

Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dürfen diese 
Anlagen gemäß § 125 Absatz 2 BauGB nur hergestellt 
werden, wenn sie den in § 1 Absatz 4 bis 7 BauGB 
bezeichneten Anforderungen entsprechen. Es ist 
daher zu prüfen, ob der Ausbau der Lindenstraße im 
Abrechnungsabschnitt den Anforderungen des § 1 
Absatz 4 bis 7 BauGB entspricht.  

Es wird festgestellt, dass der Ausbau der Lindenstraße 
den Anforderungen des § 125 Abs. 2 BauGB ent-
spricht.  

Straßenbau „Schlesierstraße/ 
 Mohnblumenweg“ Vergabe der 
 Straßenbeleuchtung 

Wie bereits vom Bürgermeister in der letzten Sitzung 
mitgeteilt, wurden kurz vor dem Sitzungstermin im 
Juni die Angebote zur Errichtung der Straßenbeleuch-
tung im Mohnblumenweg und in der Schlesierstraße 
vorgelegt. Da in der Juni-Sitzung nicht alle Gemein-
deratsmitglieder anwesend waren, konnte hierüber 
kein Beschluss gefasst werden. Aufgrund der Eilbe-
dürftigkeit der Entscheidung wurden diese beiden Auf-
träge an das Bayernwerk im Rahmen einer Eilent-
scheidung durch den Bürgermeister erteilt und werden 
hiermit dem Gremium zur Zustimmung vorgelegt. 

Der Eilentscheidung des Ersten Bürgermeisters zur 
Errichtung der Brennstellen im Mohnblumenweg durch 
das Bayernwerk zum Preis in Höhe von 19.445,53 € 
und zum Abbau und der Errichtung in der Schlesier-
straße zum Preis in Höhe von 20.317,70 € wird zuge-
stimmt. 

Beteiligung an der Aktion „Radl-Sommer 2020“ 

Der Bürgermeister verliest das Schreiben des Touris-
musverbandes im Landkreis Kelheim zur Durchführung 
der Aktion „Radl-Sommer 2020“ im Landkreis Kelheim. 
Hier soll an den letzten vier Sonntagen der Ferien eine 
Radtour durch den Landkreis Kelheim geplant werden. 
Diese einzelnen Touren stehen unter einem bestimmten 
Motto. Die Tour durch Ihrlerstein am 23.08.2020 steht 
unter dem Motto „Dirndl-Tour“. Der Tourismusverband 
bittet um Beteiligung der Gemeinden durch eine Unter-
stützung der Marketingaktion mit einem Betrag in Höhe 
von 300,00 € sowie um Beteiligung der Vereine, welche 
sich an besagtem Tag präsentieren können. 

Dieses Ansinnen wird vom Gremium sehr kritisch gese-
hen. Aufgrund der Corona-Pandemie seien Großver-

Babymassage 
Cranio Sacrale Therapie

 
Bobath für Erwachsene



ausgetauscht werden. Anschließend findet die Neu-
verlegung auf Kosten der ausführenden Firma statt. 

Ein Gremiumsmitglied weist auf den „KEXI“-Bus des 
Landkreises Kelheim hin, welcher auch den äußersten 
südlichen Teil von Ihrlerstein bedient. Hier besteht 
eine kostengünstige Möglichkeit zur Fahrt nach Kel-
heim und Saal a. d. Donau. 

Ein weiteres Gemeinderatsmitglied erkundigt sich nach 
dem Stand des Ferienprogrammes für die diesjähri-
gen Sommerferien. Dies wurde aufgrund der Corona-
Pandemie vorerst abgesagt, wird aber aufgrund der 
Neuregelungen der Infektionsschutzverordnung im Kul-
turausschuss am 15.07.2020 besprochen. 

Weiterhin fragt er nach einer Ehrung für besonders 
erfolgreiche Schüler. Diese werde nach Auskunft 
des Bürgermeisters wieder eingeführt. 

Die neu bestellte Beauftragte für Senioren, Inklusion 
und Integration will einen Sprechtag im Rathaus Ihrler-
stein einführen, um den Betroffenen den Weg nach Kel-
heim zu ersparen. Dies wird sehr positiv aufgenommen. 

Ein Gremiumsmitglied erkundigt sich nach dem Stand 
des Grunderwerbs in der Schlesierstraße. Hier sind 
zwei Grundstückseigentümer aus persönlichen Gründen 
nicht zur Abgabe bereit. Somit kann der Gehweg hier 
ganz oder nicht in einer Breite von 1,50 m gebaut wer-
den. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind in Arbeit.

anstaltungen mindestens bis 31.08.2020 abgesagt. 
Nun werde vom Tourismusverband eine derartige Ver-
anstaltung durchgeführt, wobei ein Teil des Risikos auf 
teilnehmende Vereine abgewälzt werde. Man spreche 
sich daher einstimmig gegen die Unterstützung einer 
derartigen Veranstaltung in Zeiten von Corona aus. 

Informationen und Anfragen  

Der Bürgermeister teilt dem Gremium mit, dass das 
Bayerische Rote Kreuz in der Zeit vom 28.06.2020 
an über eine Dauer von acht Wochen eine Mitglieder-
werbung im Bereich der Gemeinde Ihrlerstein durch-
führt. Hierbei sollen Fördermitglieder gewonnen wer-
de. Man werde dies auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlichen.  

Ferner verliest er ein Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesenergie und 
Entwicklung, in welchem der Staatsminister um Teil-
nahme am Mobilfunkförderprogramm bittet. Da die 
Gemeinde Ihrlerstein bereits an diesem Programm 
teilnimmt, dient dies lediglich der Information. 

Zu den anstehenden Straßenabrechnungsmaßnah-
men hat ein Gespräch des Bürgermeisters mit dem 
beauftragten Büro in Heilbronn stattgefunden. Hierbei 
wurden die Gründe für die Verzögerung der Abrechnung 
erläutert. Die Abrechnungen für die Kreuzfichte, die 
Lindenstraße und die Kirchstraße werden zeitnah 
erstellt, so dass die Bescheide im August versandt wer-
den können. Die Abrechnung für die Nelken- und 
Tulpenstraße wird im Anschluss erfolgen. 

Zum Starkregenereignis in Sausthal teilt der Bür-
germeister mit, dass die ursprünglich geplante Bespre-
chung mit den Anwohnern am 24.03.2020 coronabe-
dingt abgesagt werden musste. Zur weiteren 
Information der Anlieger findet hierzu ein Vorgespräch 
beim Amt für ländliche Entwicklung am 28.07.2020 
in Landau statt. Die weitere Vorgehensweise soll 
anschließend den Grundstückseigentümern vorgestellt 
werden. Aus dem Gremium wird angeregt, auch die 
mögliche Förderhöhe der Maßnahmen bis zum Infor-
mationstermin in Erfahrung zu bringen.  

Ein Gemeinderatsmitglied bittet um Auskunft über die 
Pflasterarbeiten in der Schlesierstraße. Mit der Pfla-
sterung wurde letzte Woche begonnen. Jedoch wurde 
festgestellt, dass die verwendeten Steine nicht den 
ausgeschriebenen Steinen entsprechen. Aufgrund ihrer 
Beschaffenheit liegen diese außerhalb des Toleranz-
bereiches. Somit mussten diese wieder ausgebaut und 
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Gemeinderatssitzung August  
Dienstag, 11.08.2020, um 19 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Rathauses 
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Der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift der Bau-
ausschusssitzung vom 28.05.2020 wird angenommen. 

BAUANTRÄGE 

Bauantrag auf Neubau eines Wohnhauses mit 
Doppelgarage (Lage: Sausthal) 

Für das Bauvorhaben wurde ein Antrag auf Vorbe-
scheid eingereicht, welcher in der Bauausschusssit-
zung vom 11.04.2019 positiv behandelt wurde. Hierzu 
erteilte das Landratsamt Kelheim am 29.05.2019 
einen Bescheid.  

Die Antragsteller beabsichtigen die Errichtung eines 
Wohnhauses mit Doppelgarage. Die Grundstücke 
befinden sich im unbeplanten Innenbereich gem. 
§ 34 BauGB und sind im Flächennutzungsplan als 
Dorfgebiet (MD) dargestellt.  

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Das Einvernehmen des Bauausschusses mit der 
Errichtung eines Wohnhauses mit Doppelgarage 
wird erteilt. 

Bauantrag auf Anbau eines Stalles für Pferde 
(Lage: Mohnblumenweg) 

In der Bauausschusssitzung vom 30.01.2020 wurde 
ein Stallanbau für Pferde und ein Reitplatzbau bean-
tragt. Mit Bescheid vom 16.04.2020 vom Landratsamt 
Kelheim wurde lediglich der Stallanbau in Aussicht 
gestellt, da sich der Reitplatz unmittelbarer neben 
einem Wohngebiet befinden würde. 

Der Antragsteller beabsichtigt einen Pferdestall anzu-
bauen.  Das Grundstück befindet sich im Bereich des 
rechtsgültigen Bebauungsplanes „Schlesierstraße“. 
Im Flächennutzungsplan ist der Bereich des zu errich-
tenden Stallanbaus als Dorfgebiet (MD) dargestellt.  

Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes, bzgl. Dachform, Dachneigung und Grund-
flächenzahl werden beantragt. 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. Der 
Bauausschuss befürwortet den Stallanbau und 
die erforderlichen Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes „Schlesierstraße“.  

Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses 
(Lage: Sudetenstraße) 

Die Antragsteller beabsichtigen eine Einfamilienhaus 
zu errichten. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich 
des rechtsgültigen Bebauungsplanes „Östlich der 
Sudetenstraße“ und ist im Flächennutzungsplan der 
Gemeinde als Mischgebiet (MI) dargestellt.  

Bauausschusssitzung 25.06.2020

BIERGARTEN UND EISDIELE 
93346 Ihrlerstein • Hauptstraße 42 
www.maharadscha-ihrlerstein.de • E-Mail: N.Kumar@t-online.de 
Telefon: 09441 / 70394 - 64 • Fax: - 65 • Handy: 0175 / 5967137 
 

Liebe Ihrlersteiner, 
wir danken Ihnen für mittlerweile sieben Jahre als Ihre Wirtsleute. 
Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren für Sie da zu sein, 
für ein gutes Essen in unserem Lokal und für Ihre Veranstaltungen in unserem Saal. 
Ihre Familie Kumar

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo. bis Fr.: 11 bis 14 und 17 bis 22.30 Uhr 
Sa.: 17 bis 22.30 Uhr, mittags n. 
Vereinb. 
So. u. Feiertage:11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr 

Wir bitten um  
rechtzeitige Reservierung! 

Familie Kumar
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Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes, bzgl. Baugrenzen Nebengebäude, Seitenver-
hältnis (Länge:Breite), Dachform Haupthaus, Dach-
form Garage/Carport werden beantragt. 

Nach Rücksprache mit dem Kreisbauamt Kelheim 
vom 06.04.2018 darf das Grundstück mit einem 2-
geschossigen Gebäude (II) bebaut werden. Das 
bestehende Gebäude wird entfernt. 

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genom-
men. Der Bauausschuss stimmt dem Bauvorha-
ben zu. Die beantragten Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Östlich 
der Sudetenstraße“ werden befürwortet.  

Isolierte Befreiung auf Errichtung einer 
 Einfriedung auf dem Grundstück, Lage Pürkenfels 

Die Antragsteller beabsichtigen eine Einfriedung an 
der südöstlichen Grundstücksgrenze zu errichten. 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechts-

gültigen Bebauungsplanes „Zum Felsensteig“ und ist 
im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) dargestellt.  

Nach den Vorschriften der Bayerischen Bauordnung 
bedarf das Vorhaben keiner Baugenehmigung. 
Jedoch widerspricht es den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes. Befreiungen von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes, bzgl. Einfriedung, Sockel 
und Art des Zaunes werden beantragt. 

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bauausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu. 
Die beantragten Befreiungen von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes „Zum Felsensteig“ wer-
den befürwortet.  

ORTSEINSICHT MARTERL KREUZFICHTE 

Vor Beginn der Bauausschusssitzung fand eine Orts -
einsicht im Bereich des Marterls an der Eichen-
straße/Kreuzfichte statt. 

In der Bauausschusssitzung vom 28.11.2019 wurde 
die Versetzung des Marterls an den Kreuzungsbereich 
„Am Waldrand – Eichenstraße – Kreuzfichte“ auf das 
gemeindeeigene Grundstück beschlossen. Bezüglich 
der Bepflanzung wurde die Ortseinsicht witterungs-
bedingt in das neue Jahr verschoben. Vom Land-
schaftsarchitekten liegt eine Liste über mögliche Bäu-
me vor. Empfohlen werden: Winter-Linde, 
Baum-Hasel, Ginkgobaum und Amberbaum. 

hi l“ i d
Wirtschaftsmagazinom v

desen-App wur

kreissparkasse-kelheim.de

Die Sparkas

heim
sesparkasisach.ist einf

Mobile-Banking
esestB

Banking-
bestbew

en aNutz

eiausgez
apital“„C

elhK
eiKr

-App.
eetert

auch Sie Deutschlands

ichnet.
e Höchstnot“ mit der

Wichtiger Hinweis für Veröffentlichung von Beiträgen 
im Mitteilungsblatt: 
Textbeiträge die zur Veröffentlichung gedacht sind, sind auf USB-Stick 
abzuspeichern od., wenn möglich, per Email an: 
kerstin.hueber@ihrlerstein.de zu senden. Zudem sind f. Rückfragen 
die Beiträge mit Namen u. Tel. Nr. zu versehen. Ein Einarbeiten umfang-
reicher Textbeiträge ohne diese Vorarbeit wird nicht zugesichert. Die 
nächste Ausgabe erscheint  

Ende August 
Beiträge hierfür sind bis zum 10.8.2020 abzugeben.
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Von einer Kreuzfichte wird abgeraten, da diese 
extrem empfindlich für Streusalz ist. Außerdem bilden 
sich bei Staunässe die Wurzeln sehr flach aus, was 
zu Windbruch führen kann. Die Bäume sind alle stadt-
klimaresistent, frosthart und in der Galk-Straßenba-
umliste als geeignet getestet.  

Der Bauausschuss hat die Gegebenheiten vor 
Ort besichtigt und entscheidet sich für die 
Anpflanzung einer Winter-Linde auf dem 
gemeindlichen Grundstück an der Kreuzung „Am 
Waldrand – Eichenstraße - Kreuzfichte“, wohin 
auch das Marterl und eine Bank versetzt werden. 

Informationen und Anfragen 

Antrag auf Absenkung des Gehweges an einer 
Privatzufahrt (Lage: Tulpenstraße)  

Dem Antrag wird zugestimmt. Die Arbeiten sind fach-
gerecht durch eine Fachfirma zu erledigen. Die Kosten 
hierfür trägt der Antragsteller. 

Sachstand Baugebiet „Östlich der Schulstraße II“ 

Im Baugebiet „Östlich der Schulstraße II“ gibt es ins-
gesamt 28 Bauparzellen, davon befinden sich zehn 
in Privateigentum. 

Es wird damit gerechnet, dass im Frühjahr 2021 die 
Vergabe der gemeindeeigenen Grundstücke erfolgen 
kann. Mögliche Bebauung ab Sommer 2021. 

Geschwindigkeitsüberschreitungen 

Tendenziell wird zu schnell auf den Ortsstraßen gefah-
ren. Immer wieder gehen hierzu Beschwerden bei der 
Gemeindeverwaltung ein. Aus diesem Anlass sollen 
für die Gemeinde Ihrlerstein weitere mobile Geschwin-
digkeitswarnanlagen zusätzlich angeschafft werden.  

Von Bauausschussmitgliedern wird vorgeschlagen, 
Bodenmarkierungen „30“ anzubringen, um immer wie-
der auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hinzuweisen.

 

Holzbau 
 Rahm 

Wolfgang
Blütenstraße 7, 93346 Ihrlerstein 

Telefon: 09441-21020 

Mobil: 0175-8554581 

* Dachstühle * Balkone * Carports * 

Gauben * Dachfenster * 

Altbausanierung * 

Dachgeschoßausbau * Trockenbau * 

Dachumdeckungen * Gartenzäune * 

Holzdecken * u.v.m. 
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Wertstoffhof Ihrlerstein 
Beim Bauhof, Gronsdorfer Weg 60  
Sommeröffnungszeiten   
Di. u. Fr. 16.00 - 19.00 Uhr  
Samstag: 09.00 - 12.00 Uhr



Sträucherrückschnitt 

Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild 
und tragen zur Verbesserung der Lebensräume für 
Mensch und Tier bei. Leider können durch sie auch 
Gefahrensituationen hervorgerufen werden, da viel-
fach Bäume, Hecken und Sträucher in den Gehweg- 
oder Straßenraum ragen. 

Häufig verdecken Bäume und Sträucher den Sicht-
winkel an Einmündungen und Kreuzungen oder 
beschränken das Begehen der Fußwege. Besonders 
gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrs-
ordnung bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit 
ihrem Fahrrad den Gehweg benutzen dürfen. Werden 
sie durch überhängende Äste zum Ausweichen auf 
die Straße verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr. 

Entlang von Straßen und Gehwegen gilt: Der Straßen-
raum muss bis auf eine Höhe von 4,50 Meter frei von 
herabhängenden Ästen sein. Im Gehwegbereich müs-
sen von der Kante mindestens 2,50 Meter in der Höhe 
frei sein. Diese Mindestmaße müssen auch gegeben 
sein, wenn die Bäume oder Sträucher regennass oder 
mit Früchten belastet sind. Es muss ebenfalls darauf 
geachtet werden, dass Verkehrs- und Straßenschilder 
gut sicht- und lesbar sind, die Beleuchtung der 
Straßen durch Straßenlampen nicht eingeschränkt 
ist und Hydranten nicht eingewachsen sind. Dies kann 
unter Umständen Leben retten, wenn Feuerwehr und 
Rettungsdienst auf dem Weg zu Einsätzen sind. 

Um die Verkehrssicherheit auf Straßen, Rad- und 
Gehwegen zu gewährleisten, bittet die Gemeinde Ihr-
lerstein alle Grundstückseigentümer, ihre Hecken und 
Sträucher auf den Umfang des Wuchses hin zu über-
prüfen und erforderliche Rückschnitte vorzunehmen. 

Ein vollständiger Rückschnitt von Hecken, Sträuchern 
und Bäumen ist in der Zeit von 1. März bis 30. Sep-
tember (amtliche Vogelbrutzeit) grundsätzlich zwar 
unzulässig. Dient dieser jedoch der Aufrechterhal-
tung der Verkehrssicherheit, sind die notwendigen 
Rückschnitte durchzuführen. Text / Bildquelle: ASB 

Ihrlerstein ehrt Einser-Schüler 
Die Gemeinde Ihrlerstein bittet die Ihrlersteiner 
Schüler/innen der Schulabgangsklassen (Mittel-
schule, M-Zug, Realschule, Wirtschaftsschule, 
Gymnasium, FOS, BOS), die im Abschlusszeug-
nis eine Eins vor dem Komma haben, sich bis 
31. Juli im Rathaus schriftlich unter oder telefo-
nisch bei Frau Hueber unter Tel. (0 94 41) 50 34-0 
zu melden. Bürgermeister Thomas Krebs möchte 
gerne in einem kleinen feierlichen Rahmen zur 
hervorragenden Leistung herzlich gratulieren. 
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Allgemeines aus dem Rathaus

Die Gemeinde Ihrlerstein sucht zum 
01.09.2020 (Schuljahr 2020/2021)  

eine/n Schülerlotsin/-en 
aufgrund des Ausscheidens des jetzigen 
 Stelleninhabers auf Minijob-Basis (450,-€)  
Das Aufgabengebiet umfasst die Lotsenfunktion 
während der Schulbeginn/ -schluss zeiten Montag 
bis Freitag im Umfang von 4 Wochenstunden  
Wir bitten Sie, Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bis 15.08.2020 an die Gemeinde Ihrler-
stein, Personalstelle, Hauptstr. 15, 93346 Ihrlerstein 
zu senden. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsun-
terlagen lediglich in Kopie ein.  
Für Rückfragen können Sie sich gerne an 
Fr. Höfler Tel.Nr. 09441/5034-36 wenden. 



Ihrlersteiner Ferienprogramm 2020 

In der Zeit vom 10.08. bis 14.08.2020 bietet der Kul-
turausschuss der Gemeinde von 7.30 Uhr bis 13 Uhr 
ein Kinder-Ferienprogramm an. Alle Informationen 
hierzu finden Sie auf der Homepage unter www.ihr-
lerstein.de und in der Tagespresse. 

NEU: Sprechstunde der Senioren 

Frau Gabi Schmid, Seniorenbeauftragte der Gemein-
de Ihrlerstein, steht künftig immer am letzten Don-
nerstag des Monats für Fragen und Anliegen von Seni-
oren zur Verfügung. Sie berät und hilft bei Themen, 
die das Älterwerden betreffen, wie z. B. rechtliche Vor-
sorge, Pflege, Betreuung etc. 

Wann:   jeden 4. Donnerstag im Monat, 16.30 – 18 Uhr 
Wo:       kleiner Sitzungssaal des Rathauses, 1. Stock 
Ansprechpartnerin: Seniorenbeauftragte Gabi 
Schmid, Terminvergabe: Tel. 207-1040 
E-Mail:             poststelle@ihrlerstein.de 

NEU: Kinder- und Jugend-Sprechstunde 

Frau Barbara Müller, Kinder- und Jugend-Beauftragte 
der Gemeinde Ihrlerstein, stellt sich ab August allen 
Fragen und Anliegen von Kindern, Jugendlichen, jun-
gen Erwachsenen (bis 21 Jahren) und ihren Bezugs-
personen. Ziel ist es, mit ihnen über Ihre Bedürfnisse 
und Wünsche ins Gespräch zu kommen. 

Wann: Donnerstag, 27.08.2020, von 10 – 12 Uhr, ab 
September 2020 immer am 1. Donnerstag des 
Monats von 16 – 18 Uhr 

Wo: kleiner Sitzungssaal des Rathauses, 1. Stock 
Ansprechpartnerin: Kinder- und Jugendbeauftragte 

Barbara Müller 
E-Mail:             ba.mueller1@web.de
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Der Jugendtreff Ihrlerstein öffnet wieder! 
Der Jugendtreff Ihrlerstein ist ab Dienstag, 
14.07.2020, wieder zu seinen regulären Zeiten 
(Dienstag und Donnerstag von 17.30 Uhr – 21.00 
Uhr) geöffnet. 
Jugendliche aus Ihrlerstein sind herzlich will-
kommen. 
Natürlich gelten bei uns die bekannten Hygiene- 
und Abstandsregeln.  
Das Jugendtreff-Team freut sich auf euren 
Besuch! 

Die Gemeinde Ihrlerstein 
sucht ab sofort 
einen Bewerber (m/w/d) für das 

Ehrenamt des Feldgeschworenen.  
Interessierte Personen, die tagsüber zu unregel-
mäßigen Zeiten zur Verfügung stehen, werden 
gebeten, sich bis zum 15.07.2020 bei der Gemeinde 
zu melden.  
Nähere Auskünfte erteilen Herr Ludwig Rappl 
unter Tel. 5034-21 oder Bürgermeister Thomas 
Krebs unter Tel. 5034-24.
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Adressen und Öffnungszeiten
• Apotheke 

Jakobs-Apotheke Eigenstetter Christian, Apotheker 
Hauptstr. 1, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 68 23 93 
Mo. – Fr. v. 8.00 – 12.30 u. 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa. v. 09.00 – 12.00 Uhr 

 
• Ärzte 

Gemeinschaftspraxis Eigenstetter/Karl 
Hauptstr. 14, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 15 34 
Sprechzeiten  
Mo.– Fr.  v. 7.30 – 11.00 Uhr  
Mo. u. Do. Nachmittag v. 16.00 – 18.00 Uhr 
Di. Nachmittag geschlossen! 
Mi. Abendsprechstunde v. 16.00 - 18.30 Uhr  
Freitag nach Vereinbarung 

 
Albin Melzl · Zahnarzt   
Hauptstr. 1, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 2 15 20 
Mo. – Fr. 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo. u Di. 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Do. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
• Banken in Ihrlerstein  

Raiffeisenbank, Hauptstr. 15,  
Tel. 0 94 41 / 50 19 14 00, Fax 64 25 06 
Mo. und Mi. geschlossen 
Di. v. 8.00 – 12.00 u. v. 13.30 – 16.30 Uhr 
Do. v. 8.00 – 12.00 Uhr u. v. 13.30 –17.30 Uhr 
Fr. v. 8.00 – 15.00 Uhr 

 
Kreissparkasse, Hauptstr. 24,  
Tel. 0 94 41 / 299-0, Fax 299-5508 
Mo v. 8.30 – 12.00 Uhr und 14.00 –16.00 Uhr 
Di geschlossen, Mi v. 08.30-12.00 Uhr, 
Do v. 14.00 – 17.30 u. Fr. v. 08.30 – 12.00 Uhr 

 
• Bauhof Ihrlerstein  

Gronsdorfer Weg 60, 93346 Ihrlerstein 
 
• Bücherei Ihrlerstein 

im Rathaus, 2. Stock, Hauptstr. 15,  
Tel. 50 34-34 E-Mail: buecherei.ihrlerstein@t-online.de 
Mo. + Do. v. 15.00 – 18.00 Uhr u. Di. v. 10.00 – 12.30 Uhr 

 
• Kindergarten (in Ihrlerstein)  

Brandler Zwergerlgarten, Tel. 29 46 46,  
Schlesierstr. 23, Email: bachhuber @kvkelheim.brk.de 

 
St. Theresia, Tel. 74 83, Kirchstr. 1 
Email: st-theresia.ihrlerstein@kita.bistum-regensburg.de 
 
Waldkindergarten b. Frauenhäusl,  
Waldhandy 0170 7 31 39 91 
E-Mail: walk@KvKelheim.brk.de 

 
• Medizinische Fußpflege  

Kirmeier Petra  
Gronsdorfer Weg 21a, 93346 Ihrlerstein, 
Tel. 0 94 41 / 17 62 64

• Tierheilpraxis 
Cornelia Friedl 
Am Leitengraben 18, 93346 Ihrlerstein 
Tel.: 09441/296805, Termine nach Vereinbarung   

• Tankstelle 
Matthias Reinwald 
Mo.– Fr. 6.30 – 20.00 Uhr Sa. 7.00 Uhr – 19.00 Uhr 
So. 8.00 – 19.00 Uhr (Waschanlage So. ab 12.00 Uhr)  
24-Stunden-Tankautomat  

• Pfarramt 
Pfarrer Koller Hans-Jürgen  
Kirchstr. 3, 93346 Ihrlerstein • Tel. 0 94 41 / 97 37 
Di. v. 8 – 11 Uhr u. Do. v. 17.00 – 19.00 Uhr  

• Physiotherapie 
Thomas Oberneder 
Hauptstr. 14, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 17 59 00 Fax. 17 59 02   

• Verwaltungsgemeinschaft Ihrlerstein 
Gemeinde Ihrlerstein + Markt Essing 
Hauptstr. 15, 93346 Ihrlerstein  
Tel. 09441 / 50 34-0, Fax 50 34-50  
Email: poststelle@ihrlerstein.de · www.ihrlerstein.de 
Mo – Fr v. 8.00 – 12.00 Uhr, Do v. 14.00 – 18.00 Uhr 

TELEFON-VERZEICHNIS 
1. Bürgermeister:                                            (  50 34-24 
Thomas Krebs 
Vorzimmer Bürgermeister: 
Michaela Kaltenegger                                       (  50 34-22 
Geschäftsstellenleiter: 
Ludwig Rappl                                                    (  50 34-21 
Kämmerer: 
Frank Fiebig                                                      (  50 34-15 
Einwohnermeldeamt: 
Kerstin Hueber                                                  (  50 34-11 
Bauamt:  
Evelyn März                                                      (  50 34-27 
Gewerbe- und Steueramt: 
Jörg Nowy                                                         (  50 34-14  
Kasse: 
Bettina Chrubasik                                              (  50 34-16 
Verena Hesse                                                   (  50 34-17 
Sozialamt: 
Ingeborg Schneeberger                                    (  50 34-13 
Standesamt: 
Sonja Schmid                                                    (  50 34-26 
Personalstelle: (Vormittag)  
Anja Höfler                                                        (  50 34-36 
Für alle Ihre Angelegenheiten, die den Bürgermeister 
betreffen, wird um vorherige Terminabsprache gebeten. 
Herzlichen Dank   

• Nachbarschaftshilfe in Ihrlerstein 
Fr. Küchelbacher Karla  
Tel.: 66 797 88  

• Wertstoffhof Ihrlerstein 
beim Bauhof, Gronsdorfer Weg 60 
Sommeröffnungszeiten: (ab. 31. 03. 2020) 
Di + Fr. 16.00 – 19.00 Uhr/Sa. 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
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Gemeindebücherei Ihrlerstein bekommt 
„Lesezeichen“ – Bayernwerk stiftet 1.000 € 
für Literatur und Medien – 50 Büchereien in 
Bayern geehrt 

Lesebegeisterte in Ihrlerstein dürfen sich auf neue 
Bücher freuen: Die Gemeindebücherei Ihrlerstein erhält 
eines von 50 mit je jeweils 1.000 € dotierten „Lesezei-
chen“. Am 1. Juli hat Stephan Leibl, Kommunalbetreuer 
des Bayernwerks, den Preis an Gerti Festl, Leiterin der 
Gemeindebücherei Ihrlerstein, übergeben. Mit dem 
Preisgeld können neue Bücher und Medien angeschafft 
werden. Die diesjährigen Lesezeichen stehen unter dem 
Motto „(Spiel)Raum für Fantasie“. Den Preis vergibt die 
Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) in Kooperation 
mit der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Sankt 
Michaelsbund jährlich an Bibliotheken in ganz Bayern. 
„Das aktuelle Motto drückt es deutlich aus: Jedes Buch 
öffnet neuen Spielraum, Raum für Fantasie und Inspi-
ration, aber auch für Wissen und Bildung. Unsere Biblio-
theken sorgen dafür, dass jeder Zugang zu diesem wert-
vollen Gut hat. Deshalb unterstützen wir sie mit dem 
Lesezeichen“, sagte Stephan Leibl, Kommunalbetreuer 
des Bayernwerks bei der Übergabe – die natürlich mit 
entsprechendem Sicherheitsabstand von statten 
ging.Der bei der Vergabe anwesende Bürgermeister 
Thomas Krebs begrüßte es, dass das Lesen und Ver-
weilen wieder möglich sind: „Unsere Bücherei ist ein 
wichtiger Treffpunkt, zu dem wirklich jeder Zugang hat. 
Ganz unterschiedliche Menschen jeden Alters haben 
hier Zugang zu Wissen und Inspiration. Gerti Festl von 
der Gemeindebücherei Ihrlerstein bedankte sich für 
den Preis: „Wir freuen uns darauf, mit dem Geld auch 
künftig die Qualität und Aktualität unseres Angebotes 
sicherstellen zu können.“ Die Bücherei ist ein Treff-
punkt der Bürgerinnen und Bürger und bleibt es, auch 
mit Abstandsregeln. Hier treffen sich Jung und Alt zum 
Schmökern, Spielen, Surfen oder einfach zum Zusam-
mensein. Jeder ist willkommen und wird fündig. 

Raum für neue Gedanken 

Ob beim Lesen in der Gemeindebücherei Ihrlerstein 
oder zuhause: Wer liest oder wem vorgelesen wird, 
nimmt neue Perspektiven ein und gewinnt gedanklich 
Spielraum. Bastelanleitungen fördern die Kreativität, 
Sachbücher vermitteln Wissen und Romane lassen 
die Fantasie aufblühen. Bücher geben neue Impulse 
und Ideen. „Büchereien sind außerschulische Bil-

dungseinrichtungen und leisten einen wichtigen Bei-
trag zu unserer kulturellen Bildung“, unterstreicht Ste-
phan Leibl, Kommunalbetreuer des Bayernwerks, die 
Bedeutung von Bibliotheken für die Gesellschaft.

Gemeindebücherei
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              Tolle Spiele für die Ferien! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   1.000, -  - Gutschein -  
         
               
                             wird gut genutzt! 
     

                   

          
           Komplette Erstleser-Reihe  
  
   -  
         
                     Band  1 -  24  
        zur Ausleihe in ihrer Bücherei! 
 

 
                 Herzlichen Dank, allen  Leser / innen! 
         Die Ausleihzahlen wurden um 10,7 % gesteigert! 

  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

                             Ihr  Bücherei-Team 

Neues aus der Gemeindebücherei



… gratuliert zum Geburtstag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeborg Büchel, 
93 Jahre 

 
Maria Schmaus,          94 Jahre 
Otto Schmaus,              91 Jahre 
Anna Roithmeier,       85 Jahre 
Erna Fuchs,                 80 Jahre 
Horst Fochler,             80 Jahre 
Helga Freund,             75 Jahre 
Peter Waida,               75 Jahre 
Otto Forster,                75 Jahre 

… gratuliert zur Goldenen Hochzeit 
Ingeborg und Günther Karl 

… begrüßt unsere jüngsten Bürger 
Moritz Fischer 
Heidi Deufel 
Liliana Kolonko 

… gedenkt unseren Verstorbenen 
Michael Schmitzer 
Elisabeth Wallner 
Heinrich Geß
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Die Gemeinde …



Arbeitseinsatz der Volleyballmannschaft 
des BSC Ihrlerstein 

Endlich ist es soweit! Nach einer langen Corona-Pause, 
dürfen wir endlich wieder aufs Feld und trainieren! Um 
überhaupt spielen zu können, benötigen wir aber ein 
Netz und im verdrecktem Sand spielt es sich äußerst 
schlecht und unangenehm. Zusätzlich wollen auch wir 
Solidarität zeigen und das mit einem Arbeitseinsatz. 

Aber alles nach der Reihe.  
Nachdem die Gemeindearbeiter das Netz gespannt 
und schon einmal durch den Sand gerecht hatten, war 
der Grundstein für uns gesetzt. Für das Aufhängen und 
die erste Rechenarbeit, möchten wir uns als Volleyball-
team des BSC Ihrlerstein herzlichst bei der Gemeinde 
und deren Arbeitern bedanken! Jetzt war es an uns, 
dem Feld den letzten nötigen Feinschliff zu verpassen. 

Also ran an die Rechen und ab aufs Feld. Diesmal ohne 
Ball, dafür aber mit genau so viel Teamgeist und Ambi-
tion! Unser Arbeitseinsatz startete am Samstag, den 
13.06.2020 um 9 Uhr. Ja der frühe Vogel recht am 
besten, oder so ähnlich. Trotz der frühen Uhrzeit, wurden 
Blätter, Stöcke, Müll und sonstige Verunreinigungen 
vom Feld  entfernt. Durch die gute Vorarbeit der Gemein-
dearbeiter haben wir das in zwei Stunden erledigen kön-
nen. Natürlich alles coronagerecht, also 1,5m Abstand 
und absoluter Maskenpflicht. Solidarität während der 
Corona-Krise, wird auch beim BSC groß geschrieben! 

Danach gab es noch eine Stärkung von der Metzgerei 
Döhl. Eine Leberkassemmel für jede Helferin und 
jeden Helfer. Alleine dafür hat sich das frühe Aufstehen 
und die Arbeit gelohnt.  

Das Feld ist sauber, das Netz gespannt. Jetzt können 
auch wir unser Training fortsetzen. Seit dem 18.06. 
sind wir wieder jeden Donnerstag, von 17:45 Uhr bis 
mindestens 19:00 Uhr, auf dem Beachvolleyballfeld 
oder in der Turnhalle der Jakob-Ihrler-Schule zu fin-
den. Unser aktuelles Team besteht aus Mädels und 
Jungs zwischen 18 und 23 Jahren. Gerne darf man 
sich das Training anschauen und mitspielen, auch 
ohne nennenswerte Volleyball-Kenntnisse. Unsere 
jungen Übungsleiter Niklas Treitinger und Florian Wil-
helm wissen, wie man in nur wenigen Trainingsein-
heiten die Grundlagen des Spielens erlernen kann, 
um aktiv mitspielen zu können.  

Das Team freut sich auf euch. 
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HORAK
Naturstein

Arno Horak

Steinmetzmeister
staatl. gepr. Natursteintechniker
Restaurator im Steinmetz- u.
Steinbildhauer-Handwerk

Weinbergweg 5 - 93309 Kelheim · Tel. 0 94 41-21 209
info@horak-naturstein.de - www.horak-naturstein.de

Böden - Treppen
Bäder - Küchen
Garten - Terrasse
Grabsteine

Aus dem Vereinsleben

BSC-Text und Bild Niklas Treitinger
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Wir bitten um Verständnis, dass das Mitteilungsblatt 
aufgrund der Corona-Pandemie seit einigen Mona-
ten nicht wie im gewohnten Umfang erscheint.  
Die Planung und Durchführung von Terminen und 
Veranstaltungen erweist sich momentan als schwie-
rig, sodass Termine von Veranstaltern und Vereinen 
teilweise sehr kurzfristig abgesagt werden mussten 
und für die weiteren Planungen in den nächsten 
Wochen Unsicherheit herrscht.  
Wir hoffen, dass sich die bald Lage entspannt und 

Veranstaltungen wieder in gewohnter Weise geplant, 

angekündigt und durchgeführt werden können. 

Siegfried Reisinger Parkett-u. Laminatböden
Sausthal 11 Parkettrenovierung
93346 Ihrlerstein Fenster u. Türen
Tel. 09447-612 Terrassen
Mobil: 0171 2093688 Küchen

    www.schreinermeister-reisinger.de

Verleihen sie ihrem

einen neuen Look  
mit einer Autobeschriftung.

info@kelly-druck.de   Telefon 09443 9140-0 | www.kelly-druck.de  
Münchener Straße 35 | 93326 Abensberg  
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Buchangebote der Gemeinde Ihrlerstein

Die Kirchturmschreiber-Bändchen können im Rathaus der Gemeinde 
zum Preis von je 3,90 € erworben werden. Band 1 ist ausverkauft.

Au
sv

er
ka

uf
t!

Deufel Bau Gm
bH

Rappelshofen 10 a    ·    93346 Ihrlerstein
Tel. 0 94 47 - 4 36 · Mobil 01 51 - 18 47 82 08

e-mail: deufel-bau@t-online.de

Gerüstbau Neubau Sanierung

Baugeräte- und Schalungsverleih

JAKOBS
POTHEKE

INHABER: CHRISTIAN EIGENSTETTER

HAUPTSTRASSE 1       93346 IHRLERSTEIN
TELEFON  0 94 41 / 68 23 93       TELEFAX  0 94 41 / 68 23 95    
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Mit di M ß h kö

giene schHy
ektioVirusinf

Mit diesen Maßnahmen könne
sich selbst und andere vor Inf
auch einer Coronavirus-Infekt

Die wichtigsten Hygien

Halten Sie, wo immer möglic
zu anderen Menschen. Dies 
wie Husten, Schnupfen oder
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en Sie helffeen,
fektionskrankheiten – 
ion – zu schützen. 

 

 
 

 
 

   
  

 

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

 

netipps:

alls eine Mund-Nasen-Bedeckung
en Bestimmungen informiert. Ziehen Sie eine
ort an, wo es vorgeschrieben ist. Tragen Sie generell
kheitszeichen haben und das Haus verlassen müssen
and von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

ch, mindestens 1,5 Meter Abstand
 gilt ganz besonders, wenn diese Krankheitszeichen
r Fieber haben.

n Te Armbeuge oder in ei Taaschentuch –
hentuch anschließend in einem Mülleimer.

n einer Atemwegsinfektion wie Husten, Schnupfen
Sie zu Hause. Reduzieren Sie direkte Kontakte.
endig, telefonisch ärztlich beraten.

hütteln oder Umarmungen, wenn Sie andere
erabschieden.

ns 20 Sekunden Ihre Hände

Schutz vor Infektionskrankheiten sowie 
ektion durch das Coronavirus SARS-CoV-2 

Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.

 

 
 

 
 

   
  

 

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

 
  

 

Tragen Sie gegebenenfa
Bleiben Sie über die aktuelle
Mund-Nasen-Bedeckung do
eine Maske, wenn Sie Krank
und wenn der Mindestabsta

s T
Niesen oder husten Sie in di
und entsorgen Sie da Taasc

Wenn Sie Krankheitszeichen
oder Fieber haben, bleiben S
Lassen Sie sich, wenn notw

Verzichten Sie auf Händesc
Menschen begrüßen oder ve

Waschen Sie sich mindeste
mit Wasser und Seife.

Laufend aktualisierte Informationen zum S
aktuelle FAQ zu den Symptomen einer Infe

www.infektionsschutz.de und 

Vermeiden Sie es, mit den H


